
Szenario A – betroffene Person ist in der Schule

Anzeige bei der örtlich 
zuständigen Gesundheitsbehörde 
oder Meldung durch einen Anruf 

bei 1450

Absonderung 
der betreffenden Person

Dokumentation der 
Entscheidungen und gesetzten 

Maßnahmen (mit Uhrzeit) durch 
die Schulleitung

Weitere Schritte mit der örtlich 
zuständigen Gesundheitsbehörde 

vereinbaren und den
Anweisungen Folge leisten

Eltern/Erziehungsberechtigte 
informieren

Meldung an die Bildungsdirektion 

mittels „KRIMA-Meldung neu“ (*) 
per Mail (nicht per Telefon) an
krima@bildung-ktn.gv.at

Die KRIMA Meldung wird durch
die Bildungsdirektion in das 
Meldesystem des BMBWF 

eingetragen. (durch BD)

Die Schule erhält automatisch ein 
PDF Dokument per Mail. Jedem 
Fall wird ein Code zugeordnet. 

(durch BD)

In das PDF Dokument müssen die 
personenbezogenen Daten 

eingetragen werden.

Sichere Aufbewahrung des 
Dokuments.

Meldung an 
krima@bildung-ktn.gv.at bei 
Änderung des Infektionsstatus 
(positive bzw. negative Testung),
Rekonvaleszenz (Genesung) oder
Entwarnung durch die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde

Änderung im Online-
Meldesystem, die Schulen 

erhalten kein automatisches Mail. 
(durch BD)

Eintrag im PDF-Dokument bei
Änderung des Infektionsstatus 
(positive bzw. negative Testung),
Rekonvaleszenz (Genesung) oder
Entwarnung durch die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde

Dokumentation der 
Kontaktpersonen, Klassenlisten, 
Lehrkräftelisten, Stundenpläne
Sitzpläne, Raumpläne

Die weitere Vorgehensweise wird 
von den örtlich zuständigen 

Gesundheitsbehörden verfügt.

Die anderen SchülerInnen
bleiben bis zur Entscheidung der 

Gesundheitsbehörde über die 
weitere Vorgehensweise in der 

Klasse.

KONTAKTDATEN: Die Gesundheitsnummer: 1450 Corona-Hotline des Landes Kärnten: 050 536 53003 Weitere hilfreiche Informationen: Antworten auf die häufigsten Fragen zu 
COVID-19 finden Sie immer aktuell auf der Homepage der AGES bzw. der Homepage des BMSGPK. Zudem finden Sie in den diversen Publikationen des BMBWF entsprechende Links zu 
weiteren hilfreichen Informationen. Siehe zudem auch die FAQs zu Corona. aus: Leitfaden „Schule im Herbst 2020“, BD für Kärnten

mailto:krima@bildung-ktn.gv.at
mailto:krima@bildung-ktn.gv.at
https://www.bildung-ktn.gv.at/dam/jcr:8776093a-5ab6-4363-a653-6a0b1a035d21/leitfaden_schule_im_herbst_2020_final_210920_markiert.pdf


Szenario B – betroffene Person ist NICHT in der Schule

Schule wird über eine Infektion
oder dringenden Verdacht einer 
Infektion bei einem bzw. einer 

Schüler/in, einer Lehrkraft 
informiert

Die betreffende Person bzw. die 
Eltern/Erziehungsberechtigten
kontaktieren von zu Hause aus 

unverzüglich unter der 
Telefonnummer 1450 die 

Gesundheitsberatung.

Dokumentation durch die 
Schulleitung:
Dokumentation der 
Kontaktpersonen, Klassenlisten, 
Lehrkräftelisten, Stundenpläne, 
Sitzpläne, Raumpläne,
Dokumentation der gesetzten 
Maßnahmen mit Uhrzeit

Meldung an die Bildungsdirektion 

mittels „KRIMA-Meldung neu“ (*) 
per Mail (nicht per Telefon) an
krima@bildung-ktn.gv.at

Die KRIMA Meldung wird durch
die Bildungsdirektion in das 
Meldesystem des BMBWF 

eingetragen. (durch BD)

Die Schule erhält automatisch ein 
PDF Dokument per Mail. Jedem 
Fall wird ein Code zugeordnet. 

(durch BD) 

In das PDF Dokument müssen die 
personenbezogenen Daten 

eingetragen werden.

Sichere Aufbewahrung des 
Dokuments.

Meldung an 
krima@bildung-ktn.gv.at bei 
Änderung des Infektionsstatus 
(positive bzw. negative Testung),
Rekonvaleszenz (Genesung) oder
Entwarnung durch die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde

Änderung im Online-
Meldesystem, die Schulen 

erhalten kein automatisches Mail 
(durch BD)

Eintrag im PDF-Dokument bei
Änderung des Infektionsstatus 
(positive bzw. negative Testung),
Rekonvaleszenz (Genesung) oder
Entwarnung durch die örtlich 
zuständige Gesundheitsbehörde

Sollte ein Erkrankungsfall
bestätigt werden, erfolgen 
weitere Maßnahmen
entsprechend den Anweisungen
der örtlich zuständige 
Gesundheitsbehörde.

KONTAKTDATEN: Die Gesundheitsnummer: 1450 Corona-Hotline des Landes Kärnten: 050 536 53003 Weitere hilfreiche Informationen: Antworten auf die häufigsten Fragen zu 
COVID-19 finden Sie immer aktuell auf der Homepage der AGES bzw. der Homepage des BMSGPK. Zudem finden Sie in den diversen Publikationen des BMBWF entsprechende Links zu 
weiteren hilfreichen Informationen. Siehe zudem auch die FAQs zu Corona. aus: Leitfaden „Schule im Herbst 2020“, BD für Kärnten
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(*)„KRIMA-Meldung neu“

• Betreff: KRIMA-Alarm

• Inhalt der KRIMA Meldung
• Schulkennzahl 

• Verdachtsfall in / außerhalb der Schule

• Lehrperson 

• Schüler und Schülerin Schulstufe _________

(Beachten Sie den Datenschutz und geben Sie keine personenbezogenen Daten, wie z.B. Namen 
o.ä., an!!!)


